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Beamtenrechtliche Wartezeiten

Prof. Dr. Timo Hebeler

In einem Beschluss vom 17. Januar 2017 hat das Bundesver-
fassungsgericht eine Regelung des rheinland-pfälzischen Lan-
desbesoldungsgesetzes (§ 6d Abs. 1 S. 1 LBesG RP) für verfas-
sungswidrig erklärt (ZBR 2017, 161 ff.). § 6d Abs. 1 S. 1 LBesG 
RP traf eine Wartezeitbestimmung hinsichtlich der Besoldung 
bei Übertragung eines höheren Statusamtes. Soweit ersichtlich, 
ist eine solche Wartezeitregelung im besoldungsrechtlichen Zu-
sammenhang im deutschen Beamtenrecht bislang singulär. In 
anderem Kontext – nämlich im Laufbahn-, Status- und Versor-
gungsrecht – enthalten die beamtengesetzlichen Normen hin-
gegen sehr wohl und seit langer Zeit Wartezeitbestimmungen. 
Anliegen und Gegenstand dieses Beitrages ist es, die beamten-
rechtlichen Wartezeiten mit einer ganzheitlichen und systema-
tisierenden Sichtweise in den Blick zu nehmen, da es, soweit 
ersichtlich, eine solche Untersuchung bislang noch nicht gibt. 
In diesem Zusammenhang erfolgt dann zum Ende des Beitrags 
auch eine Einordnung und Würdigung des besagten Bundes-
verfassungsgerichtsbeschlusses.

I. Einleitung

Einleitend seien einige miteinander im Zusammenhang ste-
hende Thesen aufgestellt, die zugleich die Marschroute für die 
nachfolgenden Überlegungen vorgeben: Wartezeiten sind in der 
deutschen Rechtsordnung eine Domäne des Sozialrechts, ge-
nauer gesagt des Sozialversicherungsrechts. Um zu verstehen, 
welche gesetzgeberischen Anliegen mit Wartezeiten verfolgt 
werden und welche Mechanismen mit Wartezeiten verbunden 
sein können, soll zunächst (II.) ein Blick in das Sozialversiche-
rungsrecht geworfen werden. Sodann (III.) werden Wartezeitre-
gelungen im Zusammenhang mit Beförderungen von Beamten 
betrachtet. Im Anschluss daran werden die beamtenrechtlichen 
Wartezeitregelungen im Grenzbereich von Statusrecht und Ver-
sorgungsrecht dargestellt (IV.). Im Anschluss daran (V.) wird 
die im Vorspann genannte Regelung in § 6d Abs. 1 S. 1 LBesG 
RP und deren Würdigung durch das Bundesverfassungsgericht 

eingeordnet. Ein kurzes Gesamtresümee wird die Betrachtun-
gen beschließen (VI.).

II. Wartezeiten im Sozialversicherungsrecht

1. Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI)

Zieht man im Hinblick auf den rechtlichen Bedeutungsgehalt 
von Wartezeiten Rechtswörterbücher bzw. -lexika zu Rate, so 
gewinnt man den Eindruckt, als gebe es im deutschen Recht 
ausschließlich im Rentenversicherungsrecht Wartezeiten 1. 
Auch wenn dies, wie noch sogleich aufzuzeigen sein wird, 
unzutreffend ist, so lässt sich immerhin sagen, dass im Recht 
der Gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) Wartezeiten 
in einer besonders ins Auge fallenden Form geregelt sind. So 
normiert zunächst § 34 Abs. 1 SGB VI, dass neben anderen 
Voraussetzungen Versicherte und ihre Hinterbliebenen einen 
Anspruch auf Renten nur dann haben, „wenn die für die jewei-
lige Rente erforderliche Mindestversicherungszeit (Wartezeit) 
erfüllt ist“. Nähere Bestimmungen zur Wartezeiterfüllung tref-
fen sodann die §§ 50 ff. SGB VI. § 50 Abs. 1 S. 1 SGB VI trifft 
dabei die zentrale Regelung, dass die Erfüllung der allgemei-
nen Wartezeit von fünf Jahren Voraussetzung ist für einen An-
spruch auf Regelaltersrente (Nr. 1), Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit (Nr. 2) und Rente wegen Todes (Nr. 3). Für 
Altersrenten jenseits der Regelaltersrente (z. B. für Altersrenten 
für langjährig Versicherte und für schwerbehinderte Menschen) 
gelten Wartezeiten von z.T. deutlich mehr als fünf Jahren. Wel-
che Zeiten auf die Wartezeit anrechenbar sind, ist ausführlich 
normiert (§§ 51 ff. SGB VI), wobei die Grundregelung darin 
besteht, dass Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet 
werden (§ 51 Abs. 1 SGB VI).

Der Sinn und Zweck der rentenversicherungsrechtlichen War-
tezeit liegt im Folgenden: Das der Wartezeit innewohnende 
Erfordernis einer Mindestversicherungszeit des jeweiligen 
Versicherten beugt Manipulationen und übermäßigen Belas-
tungen der Solidargemeinschaft vor und schützt diese bedingt 
vor schlechten „Risiken“ 2. Der Gesundheitszustand des Versi-
cherten wird vor der Aufnahme des Versicherten in den Ver-
sichertenkreis nicht durch ärztliche Überprüfung untersucht 
und somit werden schlechte „Risiken“ für das Versicherungs-
system nicht durch individuelle Feststellung ausgeschlossen 3. 
Vielmehr besteht ein zentrales Grundprinzip der gesetzlichen 
Rentenversicherung darin, gute und schlechte Risiken mit ei-
nem gleichen Beitragssatz zusammenzufassen. Damit wird das 
individuelle Risiko wegtypisiert 4. Um dieses Risiko für das 
Versicherungssystem teilweise einzugrenzen, bedient sich das 
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung – seit jeher 5 – des 
Instruments der Wartezeit 6.

2. Soziale Pflegeversicherung (SGB XI)

Neben dem Rentenversicherungsrecht enthält auch das im 
SGB XI normierte Recht der sozialen Pflegeversicherung der 
Sache nach ein Wartezeiterfordernis. Das Gesetz verwendet 
den Begriff der Wartezeit nicht, normiert jedoch in § 33 Abs. 2 
S. 1 SGB XI, dass Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI 
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Handbuch Sozialversicherungsrecht, Band III, Gesetzliche Renten-
versicherung, 1999, § 29, Rn. 1.
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